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Regeste

amtlicher Verteidigung / Ausstand | Anwaltlicher Beistand

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland (nachfolgend: Staatsan- waltschaft)
führt ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten A.________ (nachfol- gend:
Beschwerdeführer) wegen Beschimpfung z.N. von B.________ (nachfol- gend: Straf- und
Zivilklägerin). Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom

E. 6
August 2019 beantragte der Beschwerdeführer die Beiordnung eines «Pflichtver- teidigers».
Mit Verfügung vom 11. November 2019 wies die Staatsanwaltschaft das Gesuch um
Einsetzung eines amtlichen Verteidigers ab. Hiergegen erhob der Be- schwerdeführer am
25. November 2019 Beschwerde. Mit Blick auf das Nachstehende wurde auf die
Durchführung eines Schriftenwech- sels verzichtet (Art. 390 Abs. 2 der Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). 2. 2.1 Gegen Verfügungen und
Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in
Strafsachen innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art.
393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 35 des Gesetzes über die Organisation
der Gerichtsbehörden und der Staats- anwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs.
2 des Organisationsregle- ments des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der
Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in seinen rechtlich
geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382
Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist – unter Vorbehalt des
Nachstehenden – einzutreten. Soweit sich der Beschwerdeführer gegen den strafrechtlichen
Vorwurf als solchen zur Wehr setzt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Diese
Vorbringen sind im Rahmen einer Einsprache gegen den zwischenzeitlich ergangenen
Strafbefehl BJS 19 19981 vom 12. November 2019 resp. im Falle des Festhaltens der
Staatsan- waltschaft am Strafbefehl im Hauptverfahren vor dem Regionalgericht vorzubrin-
gen. 2.2 In seiner Beschwerde vom 25. November 2019 lehnt der Beschwerdeführer zudem
Oberrichterin Schnell ab. Der Beschwerdeführer erwähnt indes keine Umstände, die einen
Ausstand von Oberrichterin Schnell begründen könnten. Mangels Be- gründung wird auf
das Ausstandsgesuch nicht eingetreten (BOOG, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 58 StPO). Es ist dem Beschwerdeführer
aufgrund früherer Beschwerdeverfahren hinreichend bekannt, dass das Ausstandsgesuch
begründet werden muss (namentlich Be- schlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK
19 229 vom 15. Juli 2019; BK 19 186 vom 30. April 2019; BK 18 308 vom 7. August 2018;
BK 17 114 vom 23. März 2017; BK 15 288 vom 21. September 2015). Dennoch unterlässt



es der Beschwer- deführer, Umstände zu erwähnen, die den Ausstand von Oberrichterin
Schnell be- gründen könnten. Weil damit die Eintretensvoraussetzungen für ein
Ausstandsver- fahren fehlen, kann die Beschwerdekammer in Strafsachen den Entscheid
über das Ausstandsgesuch selbst fällen (vgl. BGE 105 Ib 301 E. 1c S. 304).

3 2. 2.1 Gemäss Art. 132 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 und 2 StPO ordnet die Verfahrensleitung eine
amtliche Verteidigung an, wenn die Verteidigung notwendig ist (vgl. Art. 130 StPO) und
die beschuldigte Person trotz Aufforderung keine bzw. keine neue Wahlvertei- digung
bestimmt. Falls die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt ist die
amtliche Verteidigung auch in Fällen anzuordnen, in welchen es sich nicht um einen
Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht
Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht ge- wachsen wäre (Art.
132 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 132 Abs. 2 StPO). Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht
mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten, eine Geldstrafe von mehr
als 120 Tagesssätzen oder gemeinnützige Ar- beit von mehr als 480 Stunden zu erwarten ist
(Art. 132 Abs. 3 StPO). Bei der Be- urteilung, ob der Straffall in tatsächlicher oder
rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, ist den Umständen des Einzelfalls Rechnung zu
tragen. Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht liegen insbesondere vor, wenn der
objektive oder subjektive Tatbestand umstritten ist und dazu verschiedene Zeugen
einvernommen oder Gut- achten eingeholt werden müssen, oder wenn die Beweislage
umstritten ist (GUI- DON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung,
2011, N. 327; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, N. 453 f.).
Schwierigkeiten in rechtlicher Hinsicht sind etwa anzunehmen, wenn die rechtliche
Subsumtion Anlass zu Zweifeln gibt oder die in Frage kommenden Sanktionen strit- tig
sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_102/2012 vom 24. Mai 2012 E.2.2 mit weite- ren
Hinweisen). Der Grad der Schwierigkeiten ist einerseits an den Fähigkeiten und
prozessualen Erfahrungen der beschuldigten Person zu messen, andererseits sind die
konkreten Verfahrenshandlungen zu berücksichtigen, die für eine wirksame Verteidigung
erforderlich sind (OBERHOLZER, a.a.O., N. 454). 2.2 Der Beschwerdeführer bringt in
seiner Beschwerde zusammengefasst vor, die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten
Gründe gegen eine amtliche Verteidigung würden nicht zutreffen. Sie stellten einen
Verstoss gegen den «Gleichheitsgrund- satz der Diskriminierung» dar. Das Strafverfahren
sei sehr wohl umfangreich und kompliziert. Dies zeige auch die «Vergewaltigung dieses
Falles mit einem Strafbe- fehl, anstelle eines Strafverfahrens wegen Beleidigung und
Ehrverletzung». Der Sachverhalt sei dermassen kompliziert und schwierig, dass er sich
nicht selber ver- teidigten könne. 2.3 Die Beschwerde ist unbegründet. Dem
Beschwerdeführer wird eine Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) vorgeworfen. Der Beschwerdeführer
soll der Straf- und Zivilklägerin in ehrenrühriger Absicht einen Brief geschrieben und diese
darin als «arrogante Drecksau» bezeichnet haben. Weiter soll er im Schreiben ausgeführt
haben, dass die Straf- und Zivilklägerin «rein gar nichts» vom Gesetz verstehe und beim
Regie- rungsstatthalteramt «fehl am Platz» sei. Ausserdem solle sie ihr Amt an eine «bes-
sere Person überlassen» und ihre «Dummheit nicht so zur Schau stellen». Im Strafverfahren
geht es einzig darum, ob der Beschwerdeführer der Straf- und Zivil- klägerin diesen Brief,
welcher mit «A.________» unterzeichnet wurde und als Ab- sender die Anschrift des
Beschwerdeführers trägt, geschrieben hat. Es liegt keine



4 umstrittene Beweislage vor, welche umfangreicher Ermittlungshandlungen bedürf- te,
und auch die rechtliche Subsumtion des Sachverhalts ist entgegen der Auffas- sung des
Beschwerdeführers nicht zweifelhaft. Einen Straftatbestand der «Beleidi- gung» gibt es
entgegen des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht. Der Straf- fall wirft weder in
tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht Probleme auf, denen der Beschwerdeführer allein
nicht gewachsen ist (Art. 132 Abs. 2 StPO). Zudem han- delt sich um einen Bagatellfall
(vgl. Art. 132 Abs. 3 StPO), was sich letztlich auch aus dem zwischenzeitlich ergangenen
Strafbefehl ergibt, wonach der Beschwerde- führer zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen
zu je CHF 80.00, ausmachend CHF 800.00, sowie zu einer Verbindungsbusse von CHF
160.00 verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat weiter zu Recht dargetan, dass auch die
Voraussetzun- gen einer notwendigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO eindeutig
nicht er- füllt sind. Insbesondere ist keine Untersuchungshaft angeordnet worden, es droht
keine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr und es ist auch nicht ersichtlich bzw. wird
nicht geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer wegen seines körperlichen oder geistigen
Zustandes nicht in der Lage wäre, seine Verfahrensinteressen aus- reichend wahrzunehmen.
Auch gestützt auf Art. 132 Abs. 1 Bst. a StPO besteht folglich kein Anspruch auf amtliche
Verteidigung. Der Beschwerdeführer beschränkt sich in seiner Beschwerde einzig darauf, in
pau- schaler Weise vorzubringen, die Ausführungen der Staatsanwaltschaft würden nicht
zutreffen und es handle sich sehr wohl um ein komplexes und umfangreiches Verfahren.
Inwiefern dies vorliegend zutreffen sollte, wird nicht weiter ausgeführt und ist denn auch
nicht erkennbar. Die Argumente des Beschwerdeführers zielen damit ins Leere, soweit sie
sich überhaupt zum Streitgegenstand äussern. Die Staatsanwaltschaft hat zu Recht das
Gesuch um Einsetzung eines amtlichen Ver- teidigers abgewiesen. Die Beschwerde ist als
offensichtlich unbegründet abzuwei- sen. 3. Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die
Parteien die Kosten des Rechtsmittelver- fahrens nach Massgabe ihres Unterliegens. Als
unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird. Wird das
Ausstandsgesuch abgewie- sen oder war es offensichtlich verspätet oder mutwillig, so
gehen die Kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person (Art. 59 Abs. 4 StPO). Die Kosten
des Be- schwerde- und Ausstandsverfahrens sind beim vorliegenden Ausgang des Verfah-
rens demnach dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.
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